
   
 
 

Prüfungsordnung  
für die Fach-Master-Studiengänge  

der Fakultät für Medizin und  
Gesundheitswissenschaften an der Carl 

von Ossietzky Universität Oldenburg  
 
 

vom 18.08.2017 
-  Lesefassung - 

 
 
Der Fakultätsrat der Fakultät VI - Medizin und Ge-
sundheitswissenschaften hat in der Sitzung vom 
24.05.2017 die folgende vierte Änderung der Prü-
fungsordnung für die Fachmasterstudiengänge der 
Fakultät für Medizin und Gesundheitswissenschaf-
ten vom 22.02.2017 (AM 002/2017) beschlossen. 
Sie ist vom Präsidium gemäß § 37 Abs. 1 S. 3 Nr. 5 
b) NHG 15.08.2017 genehmigt worden. 
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§ 1 
Geltungsbereich  

 
Diese Master-Prüfungsordnung gilt für die Fach-
Master-Studiengänge der Fakultät VI – Medizin und 
Gesundheitswissenschaften an der Carl von Os-
sietzky Universität Oldenburg. 
 
 

§ 2 
Studienziele  

 
Die Fach-Master-Studiengänge sind in der Regel 
forschungsorientiert und vermitteln umfassende 
und vertiefte Kenntnisse in den jeweiligen Fächern. 
Ziel des Masterstudiums ist es, auf qualifizierte 
berufliche Tätigkeiten vorzubereiten und die Basis 
für eine Promotion zu legen. Die Studierenden wer-
den befähigt, in der Auseinandersetzung mit fachli-
chen Problemen fächerübergreifend und verantwor-
tungsbewusst wissenschaftlich zu arbeiten und die 
erhaltenen Resultate schlüssig darzustellen. Bei 
der Befähigung zur Lösung komplexer wissen-
schaftlicher Probleme werden vor allem Kreativität, 
Originalität und die Fähigkeit zu interdisziplinärer 
Zusammenarbeit entwickelt. Darüber hinaus sind 
die Absolventinnen und Absolventen in der Lage, 
ihr Wissen, ihre Schlussfolgerungen und ihre ratio-
nal begründeten Thesen an Experten und Laien 
adressatenbezogen zu kommunizieren. 
 
 

§ 3 
Hochschulgrad  

 
Sind alle Prüfungsleistungen erbracht, verleiht die 
Fakultät für Medizin und Gesundheitswissenschaf-
ten der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
den Hochschulgrad Master of Science (M.Sc.). 
Über die Verleihung des Hochschulgrades stellt die 
Fakultät für Medizin und Gesundheitswissenschaf-
ten eine Urkunde in deutscher und englischer 
Sprache (Anlage 1 a, b) mit dem Datum des Zeug-
nisses aus. 
 
 

§ 4 
Zweck der Prüfungen  

 
Durch die Modulprüfungen und die abschließende 
Masterarbeit soll festgestellt werden, ob die oder 
der Studierende die für den Übergang in die Be-
rufspraxis notwendigen gründlichen Fachkenntnis-
se erworben hat, die fachlichen Zusammenhänge 
überblickt und die Fähigkeit besitzt, wissenschaftli-
che Erkenntnisse erfolgreich in der Praxis anzu-
wenden und wissenschaftlich zu arbeiten. Die Prü-
fungen zum Master of Science bilden den berufs-
qualifizierenden Abschluss des Masterstudien-
gangs. Die Anforderungen an die Prüfungen si-
chern den Standard der Ausbildung im Hinblick auf 
die Regelstudienzeit sowie auf den Stand der Wis-
senschaft und die Anforderungen der beruflichen 
Praxis. 

§ 5 
Dauer, Umfang und Gliederung  
des Studiums, Teilzeitstudium  

 
(1) Die Studienzeit, in der das Masterstudium 
abgeschlossen werden soll, beträgt in der Regel 
vier Semester bzw. zwei Studienjahre (Regelstudi-
enzeit). Der Gesamtumfang des Studiums beträgt 
120 Kreditpunkte (KP). Ausnahmen sind in den 
studiengangsspezifischen Anlagen geregelt. 
 
(2) Auf Antrag der oder des Studierenden kann 
das Studium als Teilzeitstudium nach Maßgabe der 
Ordnung zur Regelung des Teilzeitstudiums an der 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg in der 
jeweils geltenden Fassung absolviert werden, es 
sei denn, die studiengangsspezifischen Anlagen 
schließen dieses aus. 
 
(3) Das Lehrangebot ist so zu gestalten, dass die 
Studierenden 
 

a) die studienbegleitenden Prüfungen erfolg-
reich abschließen, 

 
b) einen Teil des Studiums an einer anderen 

Hochschule im In- und Ausland absolvieren 
und 

 
c) die Masterarbeit bis zum Ende der Regel-

studienzeit anfertigen und verteidigen kön-
nen. 

 
(4) Das Masterstudium gliedert sich in Fachmodu-
le, ggf. in Module aus fachfremden Gebieten und in 
das Masterabschlussmodul im Umfang von 30 Kre-
ditpunkten. Fächerübergreifende und berufsqualifi-
zierende außerfachliche Anteile sind in der Regel in 
den Modulen enthalten. Module können auch an 
anderen Hochschulen im In- und Ausland belegt 
werden. Vor Belegen dieser Module muss der Prü-
fungsausschuss die Gleichwertigkeit feststellen. Die 
Gliederung des Masterstudiums ist für jeden Studi-
engang in den spezifischen Anlagen beschrieben. 
 
 

§ 6 
Prüfungsausschuss, Akademisches 

Prüfungsamt  
 
(1) Für die Organisation der Prüfungen und zur 
Wahrnehmung der durch diese Prüfungsordnung 
zugewiesenen Aufgaben wird für jeden Studien-
gang ein Prüfungsausschuss gebildet. Die Mitglie-
der und stellvertretenden Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses werden vom Fakultätsrat gewählt. 
Dem Prüfungsausschuss gehören fünf stimmbe-
rechtigte Mitglieder an, und zwar drei Mitglieder der 
Hochschullehrergruppe, ein Mitglied der Mitarbei-
tergruppe, das in der Lehre tätig ist, sowie ein Mit-
glied der Gruppe der Studierenden des entspre-
chenden Studienganges. Das studentische Mitglied 
hat bei der Bewertung und Anrechnung von Prü-
fungsleistungen nur beratende Stimme. Die Mitglie-



   
 
 
der des Prüfungsausschusses wählen eine Vorsit-
zende oder einen Vorsitzenden und die stellvertre-
tende Vorsitzende oder den stellvertretenden Vor-
sitzenden. Der Vorsitz muss von einem Mitglied der 
Hochschullehrergruppe ausgeübt werden; der stell-
vertretende Vorsitz kann von einem Mitglied der 
Hochschullehrergruppe oder der Mitarbeitergruppe 
ausgeübt werden. Bei Kooperationsstudiengängen 
regeln die studiengangsspezifischen Anlagen die 
Beteiligung der Partnerhochschule. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss trägt dafür Sorge, 
dass die gesetzlichen Bestimmungen des Nieder- 
sächsischen Hochschulgesetzes und dieser Prü-
fungsordnung eingehalten werden. Das Akademi-
sche Prüfungsamt führt die Prüfungsakten. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüs-
se mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als nicht ab-
gegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. 
Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn 
die Mehrheit seiner Mitglieder, darunter die oder 
der Vorsitzende oder stellvertretende Vorsitzende 
und ein weiteres Mitglied der Hochschullehrergrup-
pe, anwesend ist. 
 
(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses beträgt zwei Jahre, die des studentischen 
Mitgliedes ein Jahr. Die Amtszeit beginnt am 1. 
April und endet in der Regel nach Ablauf der Amts-
zeit. Eine Wiederwahl ist möglich. 
 
(5) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Ge-
schäftsordnung geben. Über die Sitzungen des 
Prüfungsausschusses wird eine Niederschrift ge-
führt. In dieser sind die wesentlichen Gegenstände 
der Erörterung und die Beschlüsse des Prüfungs-
ausschusses festzuhalten. 
 
(6) Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse wi-
derruflich auf den Vorsitz bzw. den stellvertreten-
den Vorsitz übertragen. Die oder der Vorsitzende 
wird vom Akademischen Prüfungsamt bei allen 
nach dieser Prüfungsordnung anfallenden Verwal-
tungsvorgängen unterstützt. 
 
(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses ha-
ben das Recht, an den Prüfungen beobachtend 
teilzunehmen. 
 
(8) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind 
nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses und deren Vertretungen unterliegen der 
Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentli-
chen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu 
verpflichten. 
 
(9) Der Prüfungsausschuss weist die Studieren-
den in geeigneter Weise auf die wesentlichen für 
sie geltenden Prüfungsbestimmungen hin. 
 

(10) Der Prüfungsausschuss kann beschließen, 
dass Entscheidungen und andere Maßnahmen, die 
nach dieser Prüfungsordnung getroffen werden, 
insbesondere die Melde- und Prüfungstermine, 
Prüfungsfristen sowie Prüfungsergebnisse, hoch-
schulöffentlich bekannt gemacht werden. Dabei 
sind datenschutzrechtliche Bestimmungen zu be-
achten. 
 
 

§ 7 
Prüfende  

 
(1) Die Modulprüfungen werden durch die für den 
Studiengang fachlich zuständigen Mitglieder und 
prüfungsberechtigten Angehörigen dieser oder 
einer anderen Hochschule abgenommen. Im Ruhe-
stand befindliche oder entpflichtete Professorinnen 
und Professoren haben das Recht, Prüfungen ab-
zunehmen. Mit Zustimmung des zuständigen Prü-
fungsausschusses können auch in der beruflichen 
Praxis erfahrene Personen zu Prüfenden bestellt 
werden. 
 
(2) Die Prüfungsberechtigung für die Abnahme 
von Modulprüfungen bzw. für Prüfungsgebiete wird 
vom Fakultätsrat erteilt. Den Studierenden werden 
die Prüfenden über die Modulbeschreibungen zur 
Kenntnis gebracht. Aktuelle Prüferlisten werden zu 
Beginn eines Semesters dem Akademischen Prü-
fungsamt zur Verfügung gestellt. 
 
(3) Die Prüfenden müssen mindestens die durch 
die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige 
Qualifikation besitzen. 
 
(4) Die Modulprüfungen werden in der Regel von 
einer bzw. einem Prüfenden bewertet. Prüfungen, 
die zu einem endgültigen Nicht-Bestehen der Mas-
terprüfung führen können, sind von zwei Prüfenden 
zu bewerten. In Modulen, in denen mehrere Leh-
rende tätig sind, können Kollegialprüfungen statt-
finden. 
 
 

§ 8 
Anrechnung von Prüfungsleistungen  

 
(1) Studienzeiten einschließlich berufspraktischer 
Tätigkeiten in demselben oder einem verwandten 
Studiengang an einer Universität oder gleichgestell-
ten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland 
oder im europäischen Hochschulraum werden ohne 
besondere Gleichwertigkeitsprüfung angerechnet. 
Dabei können nur Prüfungsleistungen für Module 
angerechnet werden, die grundsätzlich in Inhalt und 
Umfang den Modulen in der entsprechenden Prü-
fungsordnung entsprechen. Die zur Prüfung not-
wendigen Unterlagen werden von den Studieren-
den in deutscher oder englischer Sprache vorge-
legt. 
 
(2) Studienzeiten einschließlich berufspraktischer 
Tätigkeiten und Prüfungsleistungen in einem ande-



   
 
 
ren Studiengang werden auf Antrag der oder des 
Studierenden angerechnet, sofern keine wesentli-
chen Unterschiede hinsichtlich der erworbenen 
Kompetenzen bestehen. Dabei ist eine Gesamtbe-
trachtung im Hinblick auf den Anerkennungszweck 
vorzunehmen. Die Anrechnung beinhaltet die Prü-
fung des Niveaus, des Umfangs, der Qualität, des 
Profils und der Lernergebnisse. Sofern ein wesent-
licher Unterschied vorliegt, ist dieser von der Uni-
versität zu belegen. Die zur Prüfung notwendigen 
Unterlagen werden von den Studierenden in deut-
scher oder englischer Sprache vorgelegt. Zur Auf-
klärung der Sach- und Rechtslage kann eine Aus-
kunft der Zentralstelle für ausländisches Bildungs- 
wesen (Informationsportal zur Anerkennung aus-
ländischer Bildungsabschlüsse – anabin) eingeholt 
werden. Abweichende Anrechnungsbestimmungen 
auf Grund von Vereinbarungen mit ausländischen 
Universitäten bleiben unberührt. 
 
(3) Außerhochschulische Leistungen (z. B. be-
rufspraktische Tätigkeiten, Fachprüfungen aus ver-
wandten Aus und Weiterbildungen) können aner-
kannt werden, sofern die erforderlichen wissen-
schaftlichen Grundlagen vorliegen und Gleichwer-
tigkeit vorliegt. Bei nicht ausreichenden Nachwei-
sen kann eine Kenntnisprüfung verlangt werden. 
 
(4) Für angerechnete Prüfungsleistungen werden 
die Noten und Kreditpunkte übernommen. Bei ab-
weichendem Umfang oder abweichender Notens-
kala entscheidet der Prüfungsausschuss über die 
Umrechnung. Bei unvergleichbaren Notensystemen 
erfolgt eine Gleichwertigkeitsprüfung durch die je-
weiligen Fachvertreterinnen und Fachvertreter. 
Angerechnete Leistungen werden im Zeugnis ge-
kennzeichnet. 
 
 

§ 9 
Zulassung zu Modulen und Modulprüfungen  

 
. 
(1) Ein Modul kann von einer oder einem im ent-
sprechenden Masterstudiengang an der Carl von 
Ossietzky Universität Oldenburg Immatrikulierten 
belegt werden, solange die Ausschlussgründe des 
§ 20 Abs. 3 Nr. 3 nicht gelten. Wer ein Modul be-
legt, ist auch zu allen auf dieses Modul bezogenen 
Prüfungen zugelassen.  
(2) Bei konsekutiven Studiengängen können Stu-
dierende der entsprechenden Bachelorstudiengän-
ge auf begründeten Antrag vorzeitig Mastermodule 
belegen und Modulprüfungen bis zu insgesamt 30 
Kreditpunkten absolvieren, wenn sie mindestens 
120 Kreditpunkte im Bachelorstudium erworben 
haben. Über den Antrag nach Satz 3 entscheidet 
der zuständige Prüfungsausschuss. Eine doppelte 
Anrechnung von Modulen ist hierbei ausgeschlos-
sen.  
 
(3) Die Anmeldung zur Modulprüfung erfolgt in 
geeigneter Weise nach Maßgabe der Modulbe-
schreibung. Der Rücktritt von einer Prüfung ist in-

nerhalb des Anmeldezeitraums in gleicher Form 
ohne Angabe von Gründen beim Akademischen 
Prüfungsamt möglich. Teil-Prüfungsleistungen sind 
davon ausgenommen. Danach ist ein Rücktritt nur 
bei Anerkennung triftiger Gründe möglich. Ein 
Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn eine Prüfungs-
unfähigkeit oder ein sonstiger zum Rücktritt berech-
tigender triftiger Grund bei Prüfungsantritt bekannt 
gewesen ist oder bei zu erwartender Sorgfalt hätte 
bekannt gewesen sein können. 
 
(4) Jedes Modul wird mit einer Modulprüfung ab-
geschlossen.  
 
(5) Die Prüfungen finden modulbezogen und stu-
dienbegleitend statt und sollen in der Regel am 
Ende des Semesters abgeschlossen werden, in 
dem die letzte Lehrveranstaltung aus einem Modul 
belegt wurde. 
 
(6) Ein Modul kann ein anderes Modul als Vorleis-
tung vorschreiben. 
 
 

§ 10 
Formen und Inhalte der Module  

 
(1) Die studiengangsspezifischen Anlagen dieser 
Prüfungsordnung regeln den Umfang und die 
Prüfungsleistungen der in den entsprechenden 
Masterstudiengängen zu absolvierenden Module. 
 
(2) Mit der Ankündigung des Lehrangebots wer-
den für jedes Modul Modulbeschreibungen bekannt 
gegeben. Die Modulverantwortlichen sind für die 
inhaltliche und organisatorische Koordination der 
Lehrveranstaltungen innerhalb eines Moduls zu-
ständig. Modulverantwortliche bzw. Modulverant-
wortlicher kann in der Regel jede oder jeder pro-
movierte hauptamtlich Lehrende der Universität 
Oldenburg oder einer durch Kooperationsvereinba-
rungen mit der Universität Oldenburg verbundenen 
Hochschule sein. 
 
 
 

§ 11 
Arten der Modulprüfungen  

 
(1) Art und Anzahl der Modulprüfungen sind in den 
studiengangsspezifischen Anlagen geregelt. 
Moulprüfungen können sein: 

1. Klausur (Abs. 5), 
2. mündliche Prüfung (Abs. 6), 
3. Referat (Abs. 7), 
4. Hausarbeit (Abs. 8), 
5. fachpraktische Übung (Abs. 9), 
6. Seminararbeit (Abs. 10), 
7. Praktikumsbericht. (Abs. 11), 
8. Portfolio (Abs. 12), 
9. Präsentation (Abs. 13), 
10. Protokoll (Abs. 14) 
11. andere Prüfungsformen (Abs. 15). 

 



   
 
 
(2) Modulprüfungen in Form von Gruppenprü-
fungen sind zulässig. Der als Prüfungsleistung zu 
bewertende Beitrag der oder des einzelnen zu Prü-
fenden muss die durch die Prüfung gestellten An-
forderungen erfüllen sowie als individuelle Prü-
fungsleistung z. B. auf Grund der Angabe von 
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven 
Kriterien deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar 
sein. 
 
(3) Die Art und Weise der Modulprüfung soll den 
durch das Modul vermittelten Kompetenzen an-
gemessen sein. Die Bewertung der Prüfungsleis-
tung ist auf Nachfrage unter Hinweis auf die tra-
genden Erwägungen der Bewertungsentscheidung 
zu begründen. 
 
(4) Eine Modulprüfung kann auch aus einzelnen 
Teilleistungen bestehen, die in zum Modul gehö-
renden Lehrveranstaltungen erbracht werden. 
 
(5) In einer Klausur soll die oder der zu Prüfende 
unter Aufsicht nachweisen, dass sie oder er in 
begrenzter Zeit, mit begrenzten Hilfsmitteln und 
mit den geläufigen Methoden des Faches eine 
Aufgabenstellung bearbeiten kann. Die Klausur-
dauer ist in den studiengangsspezifischen Anlagen 
festgelegt 
 
(6) Die Dauer einer mündlichen Prüfung ist in 
den studiengangsspezifischen Anlagen festgelegt. 
Die wesentlichen Gegenstände der Prüfung und 
die Bewertung der Prüfungsleistung sind in einem 
Protokoll festzuhalten. 
 
(7) Ein Referat umfasst: 
 

1. eine eigenständige und vertiefte schriftliche 
Auseinandersetzung mit einem Problem 
aus dem Arbeitszusammenhang der 
Lehrveranstaltung unter Einbeziehung und 
Auswertung einschlägiger Literatur und 

 
2. die Darstellung der Arbeit und die Vermitt-

lung ihrer Ergebnisse im Vortrag sowie in 
der anschließenden Diskussion. 

 
(8) Eine Hausarbeit ist eine selbstständige vertiefte 
schriftliche Bearbeitung einer studiengangsspezifi-
schen oder fächerübergreifenden Aufgabenstellung. 
Der Umfang und Inhalt einer Hausarbeit ist in den 
studiengangsspezifischen Anlagen festgelegt. 
 
(9) Eine fachpraktische Übung b e s t e h t  a u s  
praktischen Versuchen mit schriftlichen Ausarbeitun-
gen (z. B. Versuchsprotokolle) oder einer Test-
durchführung und Auswertung oder Übungsaufga-
ben oder Programmieraufgaben. Der Umfang und 
Inhalt einer fachpraktischen Übung ist in den studi-
engangsspezifischen Anlagen festgelegt. 
 
(10) Eine Seminararbeit bes teh t  aus e iner  
experimentellen, dokumentarischen oder e i n e r  
darstellenden wissenschaftlichen oder wissen-

schaftlich-praktischen Leistung (Projekt). Der Um-
fang und Inhalt einer Seminararbeit ist in den studi-
engangsspezifischen Anlagen festgelegt. 
 
(11) Ein Praktikumsbericht ist eine schriftliche 
Dokumentation der in einem außeruniversitären 
oder inneruniversitären Praktikum behandelten 
Aufgaben und beinhaltet eine kritische Auswer-
tung, die klar erkennen lässt, wie die Aufgaben 
erledigt wurden. Der Umfang ist in den studien-
gangsspezifischen Anlagen festgelegt. 
 
(12) Ein Portfolio umfasst eine f e s t g e l e g t e  
Anzahl von Leistungen (z. B. Protokoll, Thesenpa-
pier, Rezension, Lerntagebuch, Kurzreferat, 
Übungsaufgaben, Kurztest). Der Umfang und 
Anzahl der Leistungen des Portfolios ist in 
den fachspezif ischen Anlagen festgelegt. 
Prüfungsleistungen gemäß Abs. 1 Nr. 1 bis 7 sind 
innerhalb eines Portfolios nicht zulässig. Das 
Portfolio wird in seiner Gesamtheit bewertet. 
 
(13) Eine Präsentation ist ein mündlicher Vortrag, 
der ein Thema nach dem Stand der Wissenschaft 
mit angemessenen Methoden und Medien (z. B. 
mündlicher Vortrag z. B. mit Powerpoint oder münd-
liche Präsentation anhand eines Posters) darstellt. 
 
(14) Das Protokoll ist eine Prüfungsleistung, die in 
der selbständigen, schriftlichen bzw. zeichnerischen 
Dokumentation der Lerninhalte einer Lehrveranstal-
tung besteht. 
 
(15) Andere Prüfungsformen wie z. B. Internetpro-
jekte, Lerntagebücher, Lernassessments sind ne-
ben den genannten Modulprüfungen möglich, wenn 
sie in den studiengangsspezifischen Anlagen defi-
niert sind. 
 
(16)  Die studiengangsspezifischen Anlagen kön-
nen bestimmen, dass die Note der Modulprüfung 
aufgrund einer definierten Leistung verbessert wer-
den kann (Bonusregelung). Die Note 1.0 kann un-
abhängig vom Bonus erzielt werden. Ein Bonus 
kann eine nicht bestandene Modulprüfung nicht 
verbessern. 
 
(17) Die fachspezifischen Anlagen legen für jedes 
Modul die Prüfungsform fest. Wie die Prüfungen 
im Detail gestaltet werden, ist in der Modulbe-
schreibung dokumentiert. 
 
(18) Macht die oder der Studierende glaubhaft, 
dass sie oder er wegen länger andauernder oder 
ständiger körperlicher Beschwerden bzw. Behinde-
rung, aufgrund der Schutzbestimmungen des Mut-
terschutzes oder wegen der Betreuung eines ei-
genen Kindes nicht in der Lage ist, Modulprüfun-
gen ganz oder teilweise in der vorgeschriebenen 
Form abzulegen, soll ihr oder ihm durch den 
Prüfungsausschuss ermöglicht werden, gleichwerti-
ge Modulprüfungen in einer anderen Form zu er-
bringen. 
 



   
 
 

§ 12 
Kreditpunkte  

 
(1) Kreditpunkte werden auf der Grundlage von 
bestandenen Modulprüfungen vergeben. Sie geben 
den durchschnittlichen zeitlichen Arbeitsaufwand 
inklusive Präsenz in den Lehrveranstaltungen wie-
der, der zum Bestehen der Modulprüfung notwen-
dig ist. Ein Kreditpunkt entspricht 30 Aufwands-
stunden, sofern internationale Übereinkommen 
dem nicht widersprechen. Die Zuordnung von 
Kreditpunkten zu den Modulprüfungen und der 
Masterarbeit ergibt sich aus den studiengangsspezi-
fischen Anlagen. 
 
(2) Pro Semester sollen in der Regel 30 Kre-
ditpunkte vergeben werden. Die Größe eines Mo-
duls soll in der Regel weder 6 Kreditpunkte un-
terschreiten noch 15 Kreditpunkte überschreiten. 
 
(3) Das Akademische Prüfungsamt führt für jede 
Studierende oder jeden Studierenden ein Kredit-
punktekonto. Im Rahmen der organisatorischen 
und datenschutzrechtlichen Möglichkeiten wird den 
Studierenden Einblick in den Stand ihres Kontos 
gewährt. 
 
 

§ 13 
Bewertung der Modulprüfungen  

und der Masterarbeit  
 
(1) Jede Modulprüfung wird bewertet und in der 
Regel gemäß Abs. 2 und 3 benotet. Wenn eine 
Modulprüfung oder eine Teilprüfung nicht benotet 
wird, muss sie mit „bestanden“ oder „nicht be-
standen“ bewertet werden. Die Masterarbeit  
wird gemäß Abs. 2 und 3 benotet Eine Modulprü-
fung ist bestanden, wenn mindestens die Note 
„ausreichend“ erreicht wurde. Die Bewertung ist 
innerhalb von fünf Wochen von den Prüferinnen 
und Prüfern vorzunehmen und an das A k a d e -
m i s c h e  Prüfungsamt weiterzuleiten. Modulprü-
fungen im Umfang von maximal 15 Kreditpunkten 
sowie Teilprüfungen innerhalb eines Moduls wer-
den nicht benotet, wenn dieses in den studien-
gangsspezifischen Anlagen vorgesehen ist. 
 
(2) Für die Benotung ist die folgende Notenskala 
zu verwenden: 

 
 

1 = sehr gut eine hervorragende Leistung, 
2 = gut eine erheblich über den durch-

schnittlichen Anforderungen lie-
gende Leistung, 

3 = befriedigend eine Leistung, die in jeder Hinsicht
durchschnittlichen Anforderungen
entspricht, 

4 = ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer
Mängel den Mindestanforderun-
gen entspricht, 

5 = nicht 
ausreichend 

eine Leistung, die wegen erheb-
licher Mängel den Anforderun-
gen nicht mehr genügt. 

 
Die Noten können zur differenzierten Bewertung um 
0,3 erhöht oder h e r a b g e s e t z t  werden; die 
Noten 0,7; 4,3; 4,7 sowie 5,3 sind dabei ausge-
schlossen. 
 
(3) Sofern die Modulprüfung aus Teilleistungen 
besteht, errechnet sich die Note der Modulprüfung 
als gewichtetes arithmetisches Mittel der Noten der 
dieser Prüfung zugeordneten bestandenen Teilleis-
tungen, die in den Modulbeschreibungen festgelegt 
werden. Sofern in den studiengangsspezifischen 
Anlagen keine Gewichtung von Teilleistungen an-
gegeben ist, werden die Teilleistungen zu gleichen 
Teilen gewichtet. Alle Teilleistungen müssen be-
standen sein. 
 
Die Note lautet: 
 
bei einem Durchschnitt bis 1,50 sehr gut, 
bei einem Durchschnitt über 1,50 
bis 2,50 

gut, 

bei einem Durchschnitt über 2,50 
bis 3,50 

befriedigend, 

bei einem Durchschnitt über 3,50 
bis 4,00 

ausreichend, 

bei einem Durchschnitt über 4,00 nicht ausreichend. 
 
Bei der Bildung der Note nach Satz 1 werden nur 
die ersten beiden Dezimalstellen hinter dem 
Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen wer-
den ohne Rundung gestrichen. 
 
(4) Die Gesamtnote wird durch eine ECTS-Note 
ergänzt, die neben der absoluten eine relative 
Bewertung der Note abbildet. Die ECTS-Note setzt 
die individuelle Leistung eines oder einer Studie-
renden ins Verhältnis zu den Leistungen der ande-
ren Studierenden des Studiengangs. Die erfolgrei-
chen Studierenden erhalten die folgenden Noten: 
 

A die besten 10 %, 
B die nächsten 25 %,  
C die nächsten 30 %,  
D die nächsten 25 %, 
E die nächsten 10 %. 

 
(5) Als Grundlage zur Ermittlung der ECTS-Note 
dienen die Gesamtnoten der letzten sechs Se-
mester (Kohorte) vor dem Datum des Abschlus-
ses. Eine ECTS-Note wird gebildet, wenn die Ko-
horte mindestens 20 Absolventinnen und Absol-
venten umfasst. 
 

 
 
 
 
 
 



   
 
 

§ 14 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung  

 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht be-
standen“ bewertet, wenn die oder der Studierende 
ohne triftige Gründe 
 

1. zu einem Prüfungstermin nicht erscheint 
oder 

 
2. nach Beginn der Prüfung von der Prüfung 

zurücktritt oder 
 
3. die Wiederholung einer Prüfungsleistung 

innerhalb der dafür festgelegten Frist nicht 
durchführt. 

 
(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis 
geltend gemachten Gründe müssen dem Prü-
fungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt 
und glaubhaft nachgewiesen werden; andernfalls 
gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht 
bestanden“ bewertet. Bei Krankheit ist ein ärztli-
ches Attest vorzulegen. Werden die Gründe aner-
kannt, so wird ein neuer Termin, in der Regel der 
nächste reguläre Prüfungstermin, anberaumt. Die 
bereits vorliegenden Prüfungsteilleistungen sind in 
diesem Fall anzurechnen. 
 
(3) Versucht die oder der Studierende, das Er-
gebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung 
oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu 
beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungsleistung 
als mit „nicht bestanden“ bewertet. Wer sich eines 
Verstoßes gegen die Ordnung der Prüfung 
schuldig gemacht hat, kann von der Fortsetzung 
der betreffenden Prüfungsleistung ausgeschlossen 
werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prü-
fungsleistung als mit „nicht bestanden“ bewertet. 
Vor der Entscheidung nach den Sätzen 1 und 2 
durch den Prüfungsausschuss wird der oder dem 
Studierenden Gelegenheit zur Anhörung gege-
ben. Bis zur Entscheidung des Prüfungsaus-
schusses setzt die oder der Studierende die Prü-
fung fort, es sei denn, dass nach der Entscheidung 
der aufsichtsführenden Person ein vorläufiger Aus-
schluss des oder der Studierenden zur ordnungs-
gemäßen Weiterführung der Prüfung unerlässlich 
ist. In besonders schwerwiegenden oder wieder-
holten Fällen von Täuschung kann der Prüfungs-
ausschuss die oder den Studierenden von der 
Fortsetzung des Masterstudiums ausschließen. 
Das Masterstudium ist dann endgültig nicht bestan-
den. 
 
(4) Wird bei einer Prüfungsleistung der Abgabe-
termin ohne triftige Gründe nicht eingehalten, so gilt 
sie als mit „nicht bestanden“ bewertet. Absatz 2 
Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend. In Fällen, in 
denen der Abgabetermin aus triftigen Gründen 
nicht eingehalten werden kann, entscheidet der 
Prüfungsausschuss unter Beachtung der Grund-
sätze der Chancengleichheit und des Vorrangs 
der wissenschaftlichen Leistung vor der Einhaltung 

von Verfahrensvorschriften darüber, ob der Abga-
betermin für die Prüfungsleistung entsprechend 
hinausgeschoben oder eine neue Aufgabe gestellt 
wird. 

 
 

§ 15 
Wiederholung von  

Modulprüfungen, Freiversuch  
 
(1) Nicht bestandene Modulprüfungen können 
zweimal wiederholt werden. Wird die Modulprüfung 
in der zweiten Wiederholung mit "nicht bestanden" 
bewertet oder gilt sie als mit "nicht bestanden" 
bewertet, so ist die betreffende Modulprüfung end-
gültig nicht bestanden. Bei Wiederholungsprüfun-
gen kann in Absprache mit dem Modulverantwort-
lichen die Prüfungsleistung in einer anderen Form 
erbracht werden. 
 
(2) Wird die Modulprüfung in einem Pflichtmodul in 
der zweiten Wiederholung mit "nicht bestanden" 
bewertet oder gilt sie als mit "nicht bestanden“ 
bewertet, so ist das Masterstudium endgültig 
nicht bestanden. Das Masterstudium ist ebenfalls 
endgültig nicht bestanden, wenn drei Wahlpflicht-
modulprüfungen unter Ausschöpfung aller Wie-
derholungsmöglichkeiten endgültig nicht bestan-
den wurden. 
 
(3) Erste Wiederholungsprüfungen sollen spätes-
tens im Verlauf des nächsten Semesters abgelegt 
werden. Weitere Wiederholungsprüfungen sollen 
spätestens im Verlauf des nächsten Studienjahres 
abgelegt werden. 
 
(4) In demselben Studiengang oder in einem der 
gewählten Fächer an einer anderen Universität 
oder gleichgestellten Hochschule in der Bundes-
republik Deutschland oder im europäischen Hoch-
schulraum erfolglos unternommene Versuche, eine 
Prüfungsleistung abzulegen, werden auf die Wie-
derholungsmöglichkeiten nach Absatz 1 angerech-
net. 
 
(5) Wenn die studiengangsspezifischen Anlagen 
keine abweichende Regelung treffen, können in-
nerhalb der Regelstudienzeit zum erstmöglichen 
Termin bestandene Klausuren auf Antrag einmal 
zur Notenverbesserung innerhalb eines Jahres 
wiederholt werden (Freiversuch zur Notenverbes-
serung). Wird in dem Jahr kein Termin angebo-
ten, gilt der nächstmögliche. Dabei zählt jeweils 
das bessere Ergebnis. Ebenso können zum erst-
möglichen Termin nicht bestandene Klausuren als 
nicht unternommen gelten (Freiversuch), falls die 
studiengangsspezifischen Anlagen das nicht aus-
schließen. Ein Freiversuch und ein Freiversuch 
zur Notenverbesserung sind ausgeschlossen bei 
Wiederholungsprüfungen. Eine Begrenzung der 
Freiversuche ist durch Festlegung in den studien-
gangsspezifischen Anlagen möglich. Im Falle von 
§ 14 Abs. 3 findet ein Freiversuch keine Anwen-
dung. 



   
 
 

§ 16 
Zeugnisse und Bescheinigungen  

 
(1) Über die bestandene Masterprüfung wird un-
verzüglich ein Zeugnis in englischer und deutscher 
Sprache ausgestellt (Anlage 2 a, b). Als Datum 
des Zeugnisses ist der Tag anzugeben, an dem 
die letzte Modulprüfung bestanden wurde. Dem 
Zeugnis wird eine Übersicht über die bestandenen 
Modulprüfungen (Transcript of Records) und ein 
Diploma Supplement (Anlage 3 a und 3 b) beigefügt. 
 
(2) Ist der betreffende Masterstudiengang endgül-
tig nicht bestanden, so erteilt die oder der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses hierüber einen 
schriftlichen Bescheid. 
 

(3) Beim Verlassen der Universität oder beim 
Wechsel des Studienganges wird eine Beschei-
nigung ausgestellt, welche die erbrachten Prü-
fungsleistungen und deren Bewertungen sowie die 
zugeordneten Kreditpunkte enthält. Im Fall von 
Abs. 2 weist die Bescheinigung auf, dass der betref-
fende Masterstudiengang endgültig nicht bestanden 
wurde. 
 

§ 17 
Ungültigkeit der Prüfung  

 
(1) Wurde bei einer Prüfung getäuscht und wird 
diese Tatsache erst nach der Aushändigung des 
Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsaus-
schuss nachträglich die Noten für diejenigen Prü-
fungsleistungen, bei deren Erbringung die oder der 
Studierende getäuscht hat, entsprechend berich-
tigen und die Prüfung ganz oder teilweise für 
"nicht bestanden" erklären. 
 
(2) Der oder dem Studierenden ist vor einer 
Entscheidung Gelegenheit zur Erörterung der 
Angelegenheit mit dem Prüfungsausschuss zu ge-
ben. 
 
(3) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuzie-
hen und durch ein richtiges Zeugnis oder eine 
Bescheinigung zu ersetzen. Mit dem unrichtigen 
Prüfungszeugnis ist auch die Master-Urkunde 
einzuziehen, wenn die Prüfung auf Grund einer 
Täuschung für "nicht bestanden" erklärt wurde. 

 
 

§ 18 
Einsicht in die Prüfungsakte  

 
Der oder dem Studierenden wird auf Antrag nach 
Abschluss einer Modulprüfung oder der Masterar-
beit Einsicht in die schriftlichen Prüfungsarbeiten, 
die Bemerkungen der Prüfenden und in die 
Prüfungsprotokolle gewährt. Der Antrag ist spätes-
tens innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe der 
Note bzw. des Bescheides über die endgültig 
nicht bestandene Prüfung beim Prüfungsaus-
schuss zu stellen. Der Prüfungsausschuss be-
stimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

§ 19 
Einzelfallentscheidungen,  
Widerspruchsverfahren  

 
(1) Ablehnende Bescheide und andere belastende 
Verwaltungsakte, die nach dieser Prüfungsordnung 
getroffen werden, sind nach § 41 Verwaltungsver-
fahrensgesetz bekannt zu geben. Gegen Ent-
scheidungen der Bewertung einer Prüfung kann 
Widerspruch beim Prüfungsausschuss nach den 
§§ 68 ff. der Verwaltungsgerichtsordnung eingelegt 
werden. 
 
(2) Über den Widerspruch entscheidet der Prü-
fungsausschuss. 
 
(3) Vor der Entscheidung leitet der Prüfungs-
ausschuss den Widerspruch der oder dem Prü-
fenden zur Überprüfung und Stellungnahme zu. 
Ändert die oder der Prüfende die Bewertung 
antragsgemäß, so hilft der Prüfungsausschuss 
dem Widerspruch ab. Andernfalls überprüft der 
Prüfungsausschuss die Entscheidung aufgrund der 
Stellungnahme der oder des Prüfenden insbeson-
dere darauf, ob 
 

1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß 
durchgeführt worden ist, 

 
2. bei der Bewertung von einem falschen 

Sachverhalt ausgegangen worden ist, 
 
3. allgemeingültige Bewertungsgrundsätze 

nicht beachtet worden sind, 
 
4. eine vertretbare und mit gewichtigen Ar-

gumenten folgerichtig begründete Lösung 
als falsch bewertet worden ist, oder ob 

 
5. sich die oder der Prüfende von sach-

fremden Erwägungen hat leiten lassen. 
 
Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch 
gegen die Bewertung durch mehrere Prüfende 
richtet. 
 
(4) Der Prüfungsausschuss bestellt für das Wi-
derspruchsverfahren auf Antrag der oder des 
Studierenden eine Gutachterin oder einen Gutach-
ter. Die Gutachterin oder der Gutachter muss die 
Qualifikation nach § 7 besitzen. Der oder dem Stu-
dierenden und der Gutachterin oder dem Gutachter 
ist vor der Entscheidung nach den Absätzen 2 
und 6 Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
 
(5) Soweit der Prüfungssauschuss bei einem 
Verstoß nach Absatz 3 Satz 3 Nr. 1 bis 5 dem 
Widerspruch nicht bereits in diesem Stand des 
Verfahrens abhilft oder konkrete und substanti-
ierte Einwendungen gegen prüfungsspezifische 
Wertungen und fachliche Bewertungen vorliegen, 
ohne dass die oder der Prüfende ihre oder seine 
Entscheidung entsprechend ändert, werden Prü-
fungsleistungen durch andere, mit der Abnahme 



   
 
 
dieser Prüfung bisher nicht befasste Prüfende, 
erneut bewertet oder die mündliche Prüfung wie-
derholt. 
 
(6) Der Prüfungsausschuss entscheidet innerhalb 
eines Monats über den Widerspruch. Hilft der 
Prüfungsausschuss dem Widerspruch nicht ab 
oder unterbleibt eine Neubewertung oder Wieder-
holung der Prüfungsleistung, entscheidet der Fa-
kultätsrat der Fakultät für Medizin und Gesund-
heitswissenschaften über den Widerspruch. Das 
Widerspruchsverfahren darf nicht zu einer Ver-
schlechterung der Prüfungsnote führen. 
 
 

§ 20 
Zulassung zur Masterarbeit  

 
(1) Zur Masterarbeit wird zugelassen, wer an der 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg im 
entsprechenden Masterstudiengang immatrikuliert 
ist und die für die Durchführung der Masterarbeit 
notwendigen Kenntnisse durch erfolgreiche Bele-
gung von Modulen im Umfang von mindestens 60 
Kreditpunkten nachweist. Die studiengangsspezifi-
schen Anlagen können hiervon abweichende Re-
gelungen treffen. 
 
(2) Dem Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit 
sind folgende Unterlagen beizufügen: 
 

a) ein Vorschlag für die beiden Prüferinnen 
und/oder Prüfer 

 
b) ein von e iner  vorgeschlagenen Prüferin 

oder einem vorgeschlagenen Prüfer unter-
breiteter Vorschlag für das Thema der Ar-
beit 

 
c) eine Erklärung darüber, ob eine Master-

Prüfung oder Teile einer solchen Prüfung 
oder einer anderen Prüfung im gleichen 
Fach an einer Universität oder gleichge-
stellten Hochschule in der Bundesrepublik 
Deutschland oder in dem europäischen 
Hochschulraum endgültig nicht bestanden 
wurden oder ob sich die oder der Studie-
rende in einem laufenden Prüfungsverfah-
ren befindet. 
 

(3) Über die Zulassung entscheidet der Prü-
fungsausschuss. Die Zulassung wird versagt, wenn 

 
1. die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt 

sind oder 
 
2. die Unterlagen unvollständig sind oder 
 
3. eine andere Prüfung im gewählten Fach in 

demselben Studiengang an einer Universi-
tät oder gleichgestellten Hochschule in der 
Bundesrepublik Deutschland oder in dem 
europäischen Hochschulraum bereits 
endgültig nicht bestanden ist. 

§ 21 
Masterabschlussmodul  

 
(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass die oder 
der Studierende in der Lage ist, innerhalb einer 
vorgegebenen Frist ein Problem aus dem gewähl-
ten Studienfach selbstständig nach wissenschaft-
lichen Methoden zu bearbeiten. Thema und Auf-
gabenstellung der Masterarbeit müssen dem Prü-
fungszweck (§ 4) und der Bearbeitungszeit nach 
Absatz 5 entsprechen. Die Art der Aufgabe und 
die Aufgabenstellung müssen mit der Ausgabe des 
Themas festliegen. Das Thema kann nur einmal 
und nur innerhalb der ersten zwei Monate der 
Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 
 
(2) Das Thema der Masterarbeit kann von jedem 
Mitglied der Hochschullehrergruppe der Fakultät für 
Medizin und Gesundheitswissenschaften der Carl 
von Ossietzky Universität Oldenburg, das an der 
Lehre im entsprechenden Masterstudiengang 
beteiligt ist, festgelegt werden. Mit Zustimmung des 
Prüfungsausschusses kann das Thema auch von 
anderen Prüfungsberechtigten nach § 7 Abs. 1 
festgelegt werden; in diesem Fall muss die oder 
der Zweitprüfende ein Mitglied der Hochschulleh-
rergruppe der Fakultät für Medizin und Gesund-
heitswissenschaften an der Carl von Ossietzky 
Universität Oldenburg sein, das an der Lehre im 
entsprechenden Masterstudiengang beteiligt ist. 
 
(3) Das Thema wird von der oder dem Erstprü-
fenden nach Anhörung der oder des Studierenden 
festgelegt. Auf Antrag sorgt der Prüfungsausschuss 
dafür, dass die oder der Studierende rechtzeitig ein 
Thema erhält. Die Ausgabe des Themas erfolgt 
über den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses; 
die Ausgabe ist aktenkundig zu machen. Mit der 
Ausgabe des Themas werden die oder der Prü-
fende, die oder der das Thema festgelegt hat 
(Erstprüfende oder Erstprüfender), und die oder 
der Zweitprüfende bestellt. Während der Anferti-
gung der Masterarbeit wird die oder der Studieren-
de von der oder dem Erstprüfenden betreut. Soll 
die Masterarbeit in einer Einrichtung außerhalb 
dieser Universität durchgeführt und von einer oder 
einem externen Prüfenden dieser Einrichtung 
betreut oder begutachtet werden, bedarf es 
hierzu der Zustimmung des Prüfungsausschusses. 
(4) Die Masterarbeit wird in der Regel in deut-
scher oder englischer Sprache abgefasst, nähe-
res regeln die studiengangsspezifischen Anlagen. 
Eine Abfassung in anderen Fremdsprachen ist auf 
Antrag möglich, wenn beide Gutachterinnen oder 
Gutachter dem zustimmen. 
 
(5) Der Zeitaufwand für die Bearbeitung der Mas-
terarbeit entspricht der Anzahl der Kreditpunkte (30 
KP). Dabei entfallen 27 Kreditpunkte auf die Anfer-
tigung der Masterarbeit und 3 Kreditpunkte auf 
das Abschlusskolloquium, es sei denn, die studi-
engangsspezifischen Anlagen sehen andere Rege-
lungen vor. Die Zeit von der Ausgabe des Themas 
bis zur Ablieferung der Masterarbeit beträgt in der 
Regel sechs Monate. Im Einzelfall kann auf begrün-



   
 
 
deten Antrag der Prüfungsausschuss die Bearbei-
tungszeit um bis zu zwei Monate verlängern. 
 
(6) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat die oder 
der Studierende schriftlich zu versichern, dass sie 
oder er die Arbeit selbstständig verfasst und keine 
anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmit-
tel benutzt und die allgemeinen Prinzipen wis-
senschaftlicher Arbeit und Veröffentlichungen, wie 
sie in den Leitlinien guter wissenschaftlicher Praxis 
der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg fest-
gelegt sind, befolgt hat. 
 
(7) Die Masterarbeit ist fristgemäß im A k a d e -
m i s c h e n  Prüfungsamt abzuliefern; der Abgabe-
zeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 
 
(8) Die Arbeit ist in der Regel innerhalb von acht 
Wochen nach ihrer Abgabe durch beide Gutachte-
rinnen oder Gutachter zu bewerten. 
 
(9) In dem hochschulöffentlichen mündlichen 
Abschlusskolloquium hat die oder der Studierende 
die Ergebnisse der Masterarbeit vorzustellen und 
damit zu dokumentieren, dass sie oder er in der 
Lage ist, fächerübergreifende und problembezo-
gene Fragestellungen aus dem Bereich des 
entsprechenden Fachs selbstständig auf wissen-
schaftlicher Grundlage zu bearbeiten und die ge-
wonnen Erkenntnisse verständlich darzustellen. 
 
(10) Das Abschlusskolloquium soll in der Regel am 
Ende der Masterarbeit durch die Prüfenden statt-
finden und soll 60 Minuten nicht überschreiten. Im 
Ausnahmefall kann der Prüfungsausschuss ent-
scheiden, dass die Zweitprüferin oder der Zweitprü-
fer durch eine andere Prüferin oder einen anderen 
Prüfer ersetzt wird. 
 
(11) Die Note des Masterabschlussmoduls wird aus 
beiden Modulteilen gebildet und nach den Kre-
ditpunkten gewichtet (90 % Masterarbeit und 10 % 
Abschlusskolloquium). 
 
 

§ 22 
Wiederholung der Masterarbeit  

 
(1) Die Masterarbeit kann, wenn sie mit "nicht 
bestanden" bewertet wurde oder als "nicht be-
standen" gilt, einmal wiederholt werden. Eine zwei-
te Wiederholung ist ausgeschlossen. Eine Rück-
gabe des Themas bei der Wiederholung der Mas-
terarbeit ist nur zulässig, wenn von dieser Möglich-
keit bei der ersten Arbeit kein Gebrauch gemacht 
worden ist. 
 
(2) Das neue Thema der Masterarbeit wird in 
angemessener Frist, in der Regel innerhalb von drei 

Monaten nach Bewertung der ersten Arbeit, aus-
gegeben. 
 

§ 23 
Gesamtergebnis  

 
(1) Das Studium ist erfolgreich abgeschlossen, 
wenn 120 Kreditpunkte gemäß der studiengangs-
spezifischen Anlage dieser Prüfungsordnung er-
worben wurden und alle Modulprüfungen ein-
schließlich des Masterarbeitsmoduls bestanden 
sind. 
 
(2) Zur Ermittlung der Gesamtnote nach § 13 
Abs. 3 wird ein gewichteter Notendurchschnitt für 
das Masterstudium gebildet. Dafür werden die 
Noten für die einzelnen nach § 13 Abs. 2 benoteten 
Modulprüfungen inklusive des Masterarbeitsmoduls 
mit den Kreditpunkten des Moduls multipliziert. Die 
Summe der gewichteten Noten wird anschließend 
durch die Gesamtzahl der Kreditpunkte dividiert, die 
in die Benotung eingegangen sind. 
 
(3) Sofern die studiengangsspezifischen Anlagen 
keine andere Regelung vorsehen, können auf 
Antrag der oder des Studierenden bei der Ermitt-
lung der Gesamtnote Modulprüfungsnoten im Um-
fang von maximal 15 Kreditpunkten aus dem 
Wahlpflicht- oder Wahlbereich unberücksichtigt 
bleiben. Das Masterarbeitsmodul ist davon ausge-
nommen. 
 
(4) Die Gesamtnote ist mit dem Prädikat „mit 
Auszeichnung bestanden“ zu versehen, wenn das 
Gesamtergebnis gemäß § 13 Abs. 3 1,0 bis 1,1 
beträgt. 
 
 

§ 24 
Inkrafttreten, Übergangsvorschriften  

 
(1) Diese Prüfungsordnung tritt nach Genehmi-
gung durch das Präsidium am Tage ihrer Be-
kanntmachung in den amtlichen Mitteilungen der 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg in Kraft. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



   
 
 
Anlage 1 a 
Urkunde über die bestandene Master-Prüfung (M.Sc.) in deutscher Sprache  
 
 

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
Fakultät für Medizin und Gesundheitswissenschaften 

 
 

Urkunde  
 
Frau/Herr* .................................................................. 
geboren am: ...................... in .................................... 
 
hat den Masterstudiengang ......................................................................... an der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg mit der Gesamtnote ……....................... erfolgreich abgeschlossen. 
 
Ihr/Ihm* wird der Hochschulgrad 
 

Master of Science (M.Sc.)  
 
verliehen. 
 
 
Oldenburg, den .......................................... 
 
 
 
 
 
 
 

Die Dekanin/Der Dekan*    Der/Die* Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
 
 

Notenskala: sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend 
 
*Zutreffendes einfügen 
  



   
 
 
Anlage 1 b 
Urkunde über die bestandene Master-Prüfung (M.Sc.) in englischer Sprache 
 
 

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg  
The School of Medicine and Health Sciences 

 
 

Certificate  
 
Ms./Mr.* ......................................................................................... Place of birth: ...................... date of birth: 
..................................... 
 
has fulfilled the examination requirement for the Master of Science in …………………………………….  and has 
been awarded the degree of 
 

Master of Science (M.Sc.)  
 
The overall grade achieved is …………...  
Seal date .................................................. 
 
 
 
 

The Dean of the Faculty The Chairman of the Board of Examiners 
 
 
 
grading scheme: With Distinction, Very Good, Good, Satisfactory, Sufficient 
 
*Zutreffendes einfügen 



   
 
 
Anlage 2 a  
Zeugnis zur Master-Prüfung (M.Sc.) in deutscher Spr ache  
 
 

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Fakultät für Medizin und Gesundheitswissenschaften 
 
 

Zeugnis  
 
Frau/Herr* ................................................................. 
geboren am: ......................in .................................... 
 
hat den Masterstudiengang ......................................................................... an der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg mit der Gesamtnote …..…....................... erfolgreich abgeschlossen. 
 
 
Die Masterarbeit mit dem Thema ……………………………………….. wurde mit der Note ………..……………….. 
*bewertet 
 
Liste der Module mit Notenpunkten: 
 
 
 
 
 
 
Oldenburg, den .......................................... 
 
 
 

Der/Die* Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
 
 

Notenskala: sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend 
 
*Zutreffendes einfügen 



   
 
 
Anlage 2 b  
Zeugnis zur Master-Prüfung (M.Sc.) in englischer Sp rache  
 
 

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg  
The School of Medicine and Health Sciences 

 
 

Examination Transcript  
 

for the Master of Science (M.Sc.) in ………………………………….  
 
Ms./Mr.* .............................................................. Place of birth: ...................... date of birth: .................................... 
 
has passed the examination for the Master of Science in ……………………. with the overall grade 
……………………………….. 
 
Thesis Title: ……………………………………. 
 

Modules passed:  

 
Subject 
………………. 

 
Grade 
…….. 

 
Credits 
……… 

 
Seal date .......................................... 

  

 
 
 
 
 
 

The Chairman of the Board of Examiners 
 
 
 
grading scheme: With Distinction, Very Good, Good, Satisfactory, Sufficient 
 
*Zutreffendes einfügen 



   
 
 
Anlage 3 a 
Diploma Supplement  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. HOLDER OF THE QUALIFICATION  
 
1.1 Family Name/1.2 First Name  
to be filled in for each student 
 
1.3 Date, Place, Country of Birth  
to be filled in for each student 
 
1.4 Student ID Number or Code  
to be filled in for each student 
 
 
2. QUALIFICATION  
 
2.1 Name of Qualification (full, abbreviated; in or iginal language)  
Master of Science in ……………… (M.Sc. ………………….) 
 
2.2 Main Field(s) of Study  
Science: …………………………………. 
 
2.3 Institution Awarding the Qualification (in orig inal language)  
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (UO) Fakultät für Medizin und Gesundheitswissenschaften 
Status (Type / Control)  
University / State Institution 
 
2.4 Institution Administering Studies (in original language ) [same 2.3] 
Status (Type / Control)  
[same/same 2.3] 
 
2.5 Language(s) of Instruction/Examination  
German; in parts English 
 
 
3. LEVEL OF THE QUALIFICATION  
 
3.1 Level  
Graduate/second degree (two years), by research with thesis 
 
3.2 Official Length of Program  
Two years/one and a half years 
 
3.3 Access Requirements  
Bakkalaureus/Bachelor degree (three or four years), in the same or appropriate related field; or foreign equivalent 



   
 
 
4. CONTENTS AND RESULTS GAINED  
 
4.1 Mode of Study  
Full-time; part-time possible 
 
4.2 Programme Requirements  
To be filled in for each programme 
 
4.3 Programme Details  
See Transcript for list of courses and grades and topic of thesis, including evaluations. 
 
4.4 Grading Scheme  
General grading scheme cf. See. 8.6 - Grade Distribution (Award year) "Sehr gut" (7 %) - "Gut" (23 %) - "Befrie-
digend" (50 %) - "Ausreichend" (15 %) - "Nicht ausreichend" (5 %) 
 
4.5 Overall Classification (in original language)  
To be filled in for each student 
Based on averaged module examinations weighted by credit points; cf. Zeugnis (Final Examination Certificate) 
and Transcript. 
 
 
5. FUNCTION OF THE QUALIFICATION  
 
5.1 Access to Further Study  
Qualifies to apply for admission for doctoral work (thesis research) or a PhD-study programme - Prerequisite: 
Overall grade of at least "gut" in general as well as acceptance of doctoral thesis research project or application 
to PhD-study programme. 
 
5.2 Professional Status  
The Master title certified by the "Master-Urkunde" entitles the holder to the legally protected professional title 
"Master of Science" (male) or "Master of Science" (female). 
 
 
6. ADDITIONAL INFORMATION  
 
6.1 Additional Information  
to be filled in for each student (Any other information on relevant activities of the holder, e.g. work as tutor) 
 
6.2 Further Information Sources  
On the Institution: www.uni-oldenburg.de. For national Information sources cf. Sect. 8.8 
 
 
7. CERTIFICATION 
 
This Diploma Supplement refers to the following original documents: 
to be filled in for each student Certification Date: XX.XX.20XX Prof. Dr. …………….... 
Chairman Examination Committee (Official Stamp/Seal) 



   
 
 
Anlage 3 b  
Diploma Supplement: Information on the German highe r education system  
 
 
8. NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM  
The Information on the national higher education System on the following pages provides a context for the quali-
fication and the type of higher education that awarded it (DSDoc 01/03.00). 

 
  



   
 
 

 
 


